
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 

Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport 

Bekanntmachung 

 
 
Die 09. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport findet am 
Dienstag, den 10.10.2017 statt. 
Beginn: 16:15 Uhr  
Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus Konferenzsaal  
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Bestätigung der Tagesordnung  
   
 2   Bestätigung der Niederschrift der 08. Sitzung des 

Ausschusses für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport vom 
29.08.2017 

 

   
 3   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 3.1   Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch 

die Hansestadt Stralsund (Ehrenbürgerrechtssatzung) 
Vorlage: B 0045/2017 

 

   
 3.2   Benennung einer Straße in der Hansestadt Stralsund 

Vorlage: B 0054/2017 
 

   
 4   Beratung zu aktuellen Themen  
   
 4.1   Kooperation des Schulzentrums am Sund mit der Hochschule 

Stralsund - Racing Team 
 

   
 5   Verschiedenes  
   

Nichtöffentlicher Teil 

 6   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 7   Beratung zu aktuellen Themen  
   
 7.1   Auszeichnungsvorschläge zum Tag des Ehrenamtes 2017  
   
 7.2   Terminabstimmung Sitzungstermine 2017  
   
 8   Verschiedenes  
   

Öffentlicher Teil 

 9   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von 
Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil 

 

   
 
 
gez. Maik Hofmann 
Vorsitz 
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Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport 
 

Niederschrift 
der 08. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, den 29.08.2017 

Beginn: 16:15 Uhr 

Ende 16:25 Uhr 

Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus Konferenzsaal 

 
 
Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Maik Hofmann  

stellv. Vorsitzende/r 
Herr Michael Philippen  
Frau Ann Christin von Allwörden  

Mitglieder 
Frau Ute Bartel ab 16:22 Uhr 
Frau Dr. Heike Carstensen  
Frau Nicole Dibbern  
Frau Friederike Fechner  
Frau Margret Schüler  

Protokollführer 
Frau Constanze Schütt  

von der Verwaltung 
Frau Steffi Behrendt  
Frau Kathi Gutsmuths  
Herr Dr. Burkhard Kunkel  
Frau Jeannine Wolle  
 
 
Tagesordnung: 
 1   Bestätigung der Tagesordnung  
   
 2   Bestätigung der Niederschrift der 07. Sitzung des Ausschus-

ses für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport  vom 
11.07.2017 

 

   
 3   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 3.1   Annahme einer Spende für den Rückerwerb der Kepler-

Bände Homer und Apollonius 
Vorlage: B 0011/2017 

 

   
 4   Beratung zu aktuellen Themen - keine  
   
 5   Verschiedenes  
   
 9   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von 

Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil 
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Einleitung: 
Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport sind zu Be-
ginn der Sitzung 7 Mitglieder anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden geleitet. Es erfolgt eine Tonträgerauf-
zeichnung. 
 
 
zu 1 Bestätigung der Tagesordnung 
 
Es liegt ein Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung um die Vorlage B 0002/2016 - Hand-
lungsalternative Sportbad vor. 
 
Herr Hofmann lässt über den Antrag abstimmen. 
Abstimmung: mehrheitlich zugestimmt 
 
Herr Hofmann lässt über die geänderte Tagesordnung abstimmen: 
     
Abstimmung: 7 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen  
 
 
zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 07. Sitzung des Ausschusses für Bildung, 

Hochschule, Kultur und Sport  vom 11.07.2017 
 
Die Niederschrift der 07. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport 
vom 11.07.2017 wird bestätigt. 
     
Abstimmung: 6 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 1 Stimmenthaltungen  
 
 
zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen 
    
 
zu 3.1 Annahme einer Spende für den Rückerwerb der Kepler-Bände Homer und 

Apollonius 
Vorlage: B 0011/2017 

 
Frau Behrendt informiert, dass die Vorlage nicht nur im Ausschuss für Finanzen und Verga-
be, sondern auch im Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport vorgestellt werden 
sollte. 
 
Auf die Frage von Frau Schüler führt Frau Behrendt aus, dass Herr Viernow Mitglied des 
Bürgerkomitees „Rettet die Altstadt“ ist, dort auch im Vorstand mitarbeitet und ein  Hambur-
ger Unternehmer sei. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Bürgerschaft die Vorlage B 0011/2017 gemäß Beschlussemp-
fehlung zu beschließen. 
     
Abstimmung: 7 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen 
 
 
zu 4 Beratung zu aktuellen Themen - keine 
 
Es liegen keine Themen zur Beratung vor. 
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zu 5 Verschiedenes 
 
Die Ausschussmitglieder haben keinen Redebedarf. 
 
 
Es erfolgt der Ausschluss der Öffentlichkeit. 
     
 
zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen 

aus dem nichtöffentlichen Teil 
 
Der Ausschussvorsitzende Herr Hofmann stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt die Be-
ratungsergebnisse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung bekannt. 
 
 
 
gez. Maik Hofmann    gez. Constanze Schütt 
Vorsitzender    Protokollführung 
 



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0045/2017 

öffentlich 
 

 

Titel: Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die 
Hansestadt Stralsund (Ehrenbürgerrechtssatzung) 
 
 

Federführung:  40.1 Kultur und Öffentlichkeitsarbeit  Datum: 20.09.2017 

Bearbeiter: Behrendt, Steffi 
Wolle, Jeannine 
Herrmann, Andrea 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 25.09.2017  
Ausschuss für Bildung, 
Hochschule, Kultur und Sport 

10.10.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 18.05.2017 auf Antrag von Bürgerschaftsmitglied 
Michael Adomeit mehrheitlich den Beschluss (Nr. 2017-VI-04-0602) gefasst:  
 
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt dafür Sorge zu tragen, dass bei künftigen 
Auszeichnungen als Ehrenbürger oder Eintrag in das Ehrenbuch die auszuzeichnenden 
Bürger und Bürgerinnen eine freiwillige eidesstattliche Erklärung abgeben, dass sie zu keiner 
Zeit für das frühere Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen sind.“ 
 
Nach rechtlicher Prüfung des Antrags ist festzustellen, dass die Abnahme einer 
eidesstattlichen Versicherung in diesem Fall nicht möglich ist. Nach § 27 Absatz 1 VwVfG  
M-V muss die Abnahme über den betreffenden Gegenstand und das betreffende Verfahren 
durch Gesetz oder Rechtsverordnung vorgesehen sein. Eine solche Grundlage besteht für 
die Verleihung des Ehrenbürgerrechts oder den Eintrag in das Ehrenbuch nicht. Daran 
ändert auch die Freiwilligkeit der eidesstattlichen Versicherung nichts, da die Behörde dann 
dennoch nicht zur Abnahme berechtigt ist. Eine Rechtsgrundlage kann durch eine Satzung 
nicht geschaffen werden, da eine solche Satzungsregelung ebenfalls auf einer besonderen 
Ermächtigung beruhen müsste. 
 
Der Beschluss kann jedoch dahingehend ausgelegt werden, dass eine freiwillige 
Selbsterklärung des/der Auszuzeichnenden gefordert wird, keine eidesstattliche 
Versicherung im rechtstechnischen Sinne.  
 
Der Bürgerschaftsbeschluss verlangt die freiwillige Erklärung explizit für zukünftige 
Auszeichnungen als Ehrenbürger/Ehrenbürgerin und für die Eintragung in das Ehrenbuch. 
Eine Anwendung auf die dritte Ehrungsform „Würdigung im Ehrenamt“ wurde dennoch 
abgewogen, jedoch als nicht sachgerecht betrachtet.  
 
Lösungsvorschlag: 
Mit der Neufassung der Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die 
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Hansestadt Stralsund (Ehrenbürgerrechtssatzung) wird zeitgleich mit Einholen der 
Einverständniserklärung der vorgeschlagenen Person über die beabsichtigte Ehrung gemäß 
§ 3 eine freiwillige Selbsterklärung abverlangt, dass die zu ehrende Person zu keiner Zeit für 
das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und seine Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) tätig 
gewesen ist. 
 
Erst mit dem Vorliegen der Einverständniserklärung und der freiwilligen Selbsterklärung über 
die Nichttätigkeit für das MfS und seine Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen DDR ist die Ehrung vorzunehmen. 
 
Im Fall, dass die freiwillige Selbsterklärung nicht abgegeben wird, oder der/die zu Ehrende 
erklärt, für das MfS und seine Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen DDR tätig gewesen zu sein, wird die Ehrung nicht 
vollzogen. 
  
 
Alternativen: 
Die folgende Möglichkeit des Umgangs mit dem Fall einer nicht abgegebenen Erklärung oder 
einer Erklärung über die tatsächliche Tätigkeit für das MfS und seine Vorläufer- und 
Nachfolgeorganisationen (Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen DDR soll hier als 
Alternative zumindest aufgezeigt werden: 
 
Im Fall, dass die freiwillige Selbsterklärung nicht abgegeben wird oder der/die zu Ehrende 
erklärt, für das MfS und seiner Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen DDR tätig gewesen zu sein, berät der 
Hauptausschuss erneut über die Ehrung unter Abwägung der vorliegenden Fakten und der 
geleisteten Verdienste. Entscheidet der Hauptausschuss, dass die Ehrung vorzunehmen ist, 
erarbeitet der Oberbürgermeister eine neue Beschlussvorlage für die Bürgerschaft – siehe 
Anlage 2.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Neufassung der Satzung über die 
Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die Hansestadt Stralsund 
(Ehrenbürgerrechtssatzung) – siehe Anlage 1. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die 
Hansestadt Stralsund (Ehrenbürgerrechtssatzung) in der Fassung vom 01.09.2015 außer 
Kraft.  
 
Finanzierung: 
Die Satzungsänderung verursacht keine Kosten.  
 
Termine/Zuständigkeiten: 
Dezember 2017/Amt 40 
 
 
Abwägungen der Stellungnahmen Amt 10 und Amt 12 
Anlage 1 - SA 70.05 
Anlage 2 - SA 70.05_Alternative 
Synopse SA 70.05 neu-alt 
Synopse SA 70.05 neu-alt_Alternative 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 



SA 70.05  
 

Fassung vom … 
Seite 1 von 5 

 
Satzung 

 
Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten  

durch die Hansestadt Stralsund  
Beschluss-Nr. … vom … 

 
(Ehrenbürgerrechtssatzung) 

 
 

 
Inhalt            Seite 
 
§ 1    - Auszeichnungen der Hansestadt Stralsund     1 
§ 2    - Verleihung des Ehrenbürgerrechts      1 
§ 3    - Verfahren zur Verleihung der Ehrenbürgerrechte    2 
§ 4    - Verleihungsakt         2 
§ 5    - Beendigung und Aberkennung der Ehrenbürgerrechte    3 
§ 6    - Ehrengräber für Ehrenbürger       3 
§ 7    - Verfahren zur Aberkennung des Ehrenbürgerrechts    3 
§ 8    - Eintragung in das Ehrenbuch       4 
§ 9    - Verfahren zur Verleihung der Eintragung in das Ehrenbuch   4 
§ 10  - Ehrengräber für Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten  4 
§ 11  - Würdigung des Ehrenamtes in der Hansestadt Stralsund   4 
§ 12  - Verfahren zur Würdigung des Ehrenamtes     5 
§ 13  - Inkrafttreten          5 
 
 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 3 Ziffer 15 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) wird nach Beschlussfassung der 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom … die folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 - Auszeichnungen der Hansestadt Stralsund 
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht Personen, die sich um die Stadt und das Wohl ihrer 
Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben, folgende Auszeichnungen:  

Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund  
Eintragung in das Ehrenbuch der Hansestadt Stralsund  
Würdigung des Ehrenamtes in der Hansestadt Stralsund  

 
 

§ 2 - Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist Ausdruck der besonderen Wertschätzung der 

Hansestadt Stralsund für Personen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen oder 
besonderes Engagement um die Entwicklung, das Wohl und das Ansehen der Stadt und 
ihrer Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben. 
 

2. Es kann sich um ein herausragendes Lebenswerk handeln, das mit der Stadt verbunden 
ist, oder ein Einzelhandeln, das den üblichen Rahmen weit übersteigt und nachweislich 
dem Gemeinwohl dient und mit der Hansestadt Stralsund in Verbindung steht.  
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3. Über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts entscheidet die Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund. 

 
 

§ 3 - Verfahren zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Anregungen zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts können bei dem/der 

Oberbürgermeister/in der Hansestadt Stralsund in schriftlicher Form oder zur Niederschrift 
mit hinreichender Begründung eingebracht werden.  
 

2. Vorschlagsberechtigt sind natürliche und juristische Personen. 
 
3. Das Ehrenbürgerrecht kann nur an lebende, natürliche Personen verliehen werden. 
 
4. Dem Hauptausschuss der Bürgerschaft werden die eingereichten Vorschläge vorgelegt. 

Der Hauptausschuss prüft den Antrag zur Vergabe des Ehrenbürgerrechts und weist ihn 
bei Fehlen der Kriterien ab. Sind die Voraussetzungen erfüllt, gibt der Hauptausschuss ein 
Votum für den Antrag ab. In diesem Fall erarbeitet der/die Oberbürgermeister/in eine 
Beschlussvorlage für die Bürgerschaft. 

 
5. Die Bürgerschaft berät und entscheidet über die beabsichtigte Verleihung des 

Ehrenbürgerrechts. 
 
6. Das Einverständnis der für die beabsichtigte Verleihung des Ehrenbürgerrechts 

vorgesehenen Person ist nach Beschlussfassung und vor der Verleihung einzuholen. 
 
7. Zeitgleich mit der Einverständniserklärung wird von der zu ehrenden Person die Abgabe 

einer freiwilligen Selbsterklärung abverlangt, dass sie zu keiner Zeit für das Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS) und seine Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 
tätig war. 

 
8. Erst mit dem Vorliegen der Einverständniserklärung und der freiwilligen Selbsterklärung 

über die Nichttätigkeit für das MfS und seine Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen DDR ist die Ehrung vorzunehmen. Wird die 
freiwillige Selbsterklärung nicht abgegeben, oder erklärt der/die zu Ehrende, für das MfS 
und seine Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen (Staatssicherheitsdienst) der 
ehemaligen DDR tätig gewesen zu sein, wird die Ehrung nicht vollzogen. 

 
9. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

§ 4 - Verleihungsakt 
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts erfolgt durch Übergabe einer vom 

Oberbürgermeister/von der Oberbürgermeisterin gesiegelten Urkunde und der 
Ehrennadel der Hansestadt Stralsund. 
 

2. Die Übergabe erfolgt durch die Präsidentin/den Präsidenten der Bürgerschaft in feierlicher 
Form vor der Bürgerschaft oder aus gegebenem Anlass an anderer Stelle. 

 
3. Der Name der Ehrenbürgerin/des Ehrenbürgers wird in das Ehrenbuch der Hansestadt 

Stralsund eingetragen.  

 



SA 70.05  
 

Fassung vom … 
Seite 3 von 5 

4. Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger können durch die Präsidentin/den Präsidenten der 
Bürgerschaft oder den/die Oberbürgermeister/in zu besonderen öffentlichen Anlässen 
eingeladen werden. 

 
 

§ 5 - Beendigung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Das Ehrenbürgerrecht erlischt mit dem Tod der Inhaberin/des Inhabers oder mit 

ihrem/seinem nachträglich unwiderruflichen Verzicht. Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers bleibt im Ehrenbuch der Hansestadt Stralsund stehen. 
Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger haben einen Anspruch auf ein Ehrengrab auf dem 
Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund. 
 

2. Aus besonderem Anlass kann die Streichung von Personen – auch nach dem Tod hinaus 
– aus dem Ehrenbuch erfolgen. 

 
3. Vergehen gegen die Menschenrechte und Verstöße gegen die Grundsätze der 

Rechtsstaatlichkeit schließen die Verleihung des Ehrenbürgerrechts aus und führen zu 
dessen Aberkennung. 

 
 

§ 6 - Ehrengräber für Ehrenbürger 
 
1. Grabstätten von Verstorbenen, denen das Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund 

verliehen worden ist, werden ohne besonderes Anerkennungsverfahren und ohne 
zeitliche Begrenzung als Ehrengrabstätte anerkannt, wenn sich die Grabstätte auf einem 
der kommunalen Friedhöfe der Hansestadt Stralsund befindet und daran kein 
Nutzungsrecht besteht. 
 

2. Liegt an einer Grabstätte einer  verstorbenen Ehrenbürgerin/eines verstorbenen 
Ehrenbürgers ein Nutzungsrecht vor, ist die Anerkennung als Ehrengrab durch Abtretung 
des Nutzungsrechtes an die Hansestadt Stralsund möglich (Nutzungsrechtübertrag).  

 
3. Anerkannte Ehrengrabstätten werden auf Kosten der Hansestadt Stralsund gepflegt und 

unterhalten. 
 
4. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer der Lage nach 

bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.  
 
 

§ 7 - Verfahren zur Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts erfolgt entsprechend der in § 3 Abs. 1-8 

festgelegten Arbeitsschritte. 
 

2. Vor der Beschlussfassung sollte der Ehrenbürgerin/dem Ehrenbürger Gelegenheit 
gegeben werden, sich zu äußern. 

 
3. Der/die Oberbürgermeister/in teilt die Entscheidung der Bürgerschaft der/dem Betroffenen 

schriftlich mit. 
 
4. Der Name der Betroffenen/des Betroffenen wird im Ehrenbuch der Stadt gelöscht. Die 

Urkunde über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts verliert ihre Gültigkeit.  
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5. Die Entscheidung ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

§ 8 - Eintragung in das Ehrenbuch 
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht eine „Eintragung in das Ehrenbuch der Hansestadt 
Stralsund“ an Personen, die sich in hohem Maße um die Stadt und ihre Bürgerinnen und 
Bürger verdient gemacht haben. 
 
 

§ 9 - Verfahren zur Verleihung der Eintragung in das Ehrenbuch 
 
1. Das Verfahren zur Eintragung in das Ehrenbuch sowie das Verfahren zur Streichung aus 

dem Ehrenbuch wird gem. der §§ 3-6 dieser Satzung geregelt.  
 

2. Eine Aberkennung darf nur aus wichtigem Grund erfolgen. Es muss ein unwürdiges 
Verhalten gegeben sein, das sich mit dem Vorbildcharakter des Wirkens der/des 
Ausgezeichneten nicht in Einklang bringen lässt und nicht zu einer Verleihung geführt 
hätte. Liegen solche Gründe nicht vor, wird der Antrag ohne Verfahrensablauf abgelehnt. 

 
 

§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten 
 
1. Grabstätten von Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten können als Ehrengrab 

anerkannt werden, wenn kein Nutzungsrecht mehr an diesen besteht oder das 
Nutzungsrecht an die Hansestadt Stralsund abgetreten wurde. 
 

2. Anregungen zur Anerkennung von Grabstätten als Ehrengrabstätten sind mit einer 
Begründung versehen an die Präsidentin/den Präsidenten der Bürgerschaft zu richten. 
Die zu ehrende Persönlichkeit muss nicht Bürgerin/Bürger der Hansestadt Stralsund sein. 

 
3. Die Anerkennung von Ehrengrabstätten für Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten 

erfolgt durch Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund. 
 
4. Grabstätten von Persönlichkeiten, die sich besonders verdient gemacht haben oder deren 

Andenken in der Öffentlichkeit fortlebt, kann die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 
als Ehrengrabstätte anerkennen. 

 
5. Die Anerkennung als Ehrengrabstätte kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod erfolgen. 

In dringend gebotenen Ausnahmefällen kann durch Beschluss der Bürgerschaft die 
Anerkennung schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen.  

 
 

§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der Hansestadt Stralsund 
 
1. Für ehrenamtliche und engagierte Tätigkeit im Vereinswesen, im Bereich des 

Gemeinwohls oder auf dem Gebiet des Karitativen und Sozialen können jährlich bis zu 15 
Personen (inkl. der gemäß § 11 Abs. 2 zu ehrenden Personen) ausgezeichnet werden. 
 

2. Personen, die sich in einer ehrenamtlichen Funktion oder Tätigkeit langjährig und 
erfolgreich engagierten bzw. noch engagieren, kann die Hansestadt Stralsund eine 
Ehrennadel verleihen. Diese Ehrung ist auf maximal fünf Personen pro Jahr beschränkt.  
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3. Zum „Tag des Ehrenamtes“ wird den zu Ehrenden eine Urkunde überreicht. Gleichzeitig 
erfolgt ein Eintrag in das „Ehrenbuch für gemeinnützige Tätigkeit“. 

 
 

§ 12 - Verfahren zur Würdigung des Ehrenamtes 
 
1. Vorschlagsberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine mit Sitz in der 

Hansestadt Stralsund. Die Vorschläge sind an die Präsidentin/den Präsidenten der 
Bürgerschaft zu richten. 
 

2. Dem Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport der Bürgerschaft werden die 
eingereichten Vorschläge vorgelegt. Der Ausschuss gibt eine Empfehlung über die 
Auswahl der zu ehrenden Personen ab und leitet diese dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin zu.  

 
3. Der/die Oberbürgermeister/in legt diese Empfehlung als Beschlussvorlage der 

Bürgerschaft vor. 
 
4. Die Bürgerschaft berät und entscheidet über die beabsichtigten Auszeichnungen. 
 
5. Die Ehrung erfolgt jährlich aus Anlass des Internationalen Tages des Ehrenamtes am 05. 

Dezember. Sie wird zeitnah vorgenommen. 
 
6. Die Ehrung erfolgt während eines feierlichen Empfanges durch die Präsidentin/den 

Präsidenten der Bürgerschaft.  
 
7. Über die vorgenommenen Eintragungen wird ein elektronisches Register geführt. 
 
8. Eine wiederholte gleiche Ehrung gemäß § 9 Pkt. 1-3 ist nicht möglich, es sei denn, die 

vorgeschlagene Person erhält die Ehrung aufgrund eines anderen Amtes oder Dienstes. 
 
 

§ 13 - Inkrafttreten 

1. Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die 
Hansestadt Stralsund (Ehrenbürgerrechtssatzung) in der Fassung vom 01.09.2015 außer 
Kraft. 
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Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 3 Ziffer 15 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) wird nach Beschlussfassung der 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom … die folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 - Auszeichnungen der Hansestadt Stralsund 
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht Personen, die sich um die Stadt und das Wohl ihrer 
Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben, folgende Auszeichnungen:  

Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund  
Eintragung in das Ehrenbuch der Hansestadt Stralsund  
Würdigung des Ehrenamtes in der Hansestadt Stralsund  

 
 

§ 2 - Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist Ausdruck der besonderen Wertschätzung der 

Hansestadt Stralsund für Personen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen oder 
besonderes Engagement um die Entwicklung, das Wohl und das Ansehen der Stadt und 
ihrer Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben. 
 

2. Es kann sich um ein herausragendes Lebenswerk handeln, das mit der Stadt verbunden 
ist, oder ein Einzelhandeln, das den üblichen Rahmen weit übersteigt und nachweislich 
dem Gemeinwohl dient und mit der Hansestadt Stralsund in Verbindung steht.  
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3. Über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts entscheidet die Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund. 

 
 

§ 3 - Verfahren zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Anregungen zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts können bei dem/der 

Oberbürgermeister/in der Hansestadt Stralsund in schriftlicher Form oder zur Niederschrift 
mit hinreichender Begründung eingebracht werden. 
 

2. Vorschlagsberechtigt sind natürliche und juristische Personen. 
 
3. Das Ehrenbürgerrecht kann nur an lebende, natürliche Personen verliehen werden. 
 
4. Dem Hauptausschuss der Bürgerschaft werden die eingereichten Vorschläge vorgelegt. 

Der Hauptausschuss prüft den Antrag zur Vergabe des Ehrenbürgerrechts und weist ihn 
bei Fehlen der Kriterien ab. Sind die Voraussetzungen erfüllt, gibt der Hauptausschuss ein 
Votum für den Antrag ab. In diesem Fall erarbeitet der/die Oberbürgermeister/in eine 
Beschlussvorlage für die Bürgerschaft. 

 
5. Die Bürgerschaft berät und entscheidet über die beabsichtigte Verleihung des 

Ehrenbürgerrechts. 
 
6. Das Einverständnis der für die beabsichtigte Verleihung des Ehrenbürgerrechts 

vorgesehenen Person ist nach Beschlussfassung und vor der Verleihung einzuholen. 
 
7. Zeitgleich mit der Einverständniserklärung wird von der zu ehrenden Person die Abgabe 

einer freiwilligen Selbsterklärung abverlangt, dass sie zu keiner Zeit für das Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS) und seine Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 
tätig war. 

 
8. Erst mit dem Vorliegen der Einverständniserklärung und der freiwilligen Selbsterklärung 

über die Nichttätigkeit für das MfS und seine Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen DDR ist die Ehrung vorzunehmen. 

 
9. Liegt die Einverständniserklärung vor, wird die freiwillige Selbsterklärung jedoch nicht 

abgegeben, oder erklärt der/die zu Ehrende, für das MfS und seine Vorläufer- und 
Nachfolgeorganisationen (Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen DDR tätig gewesen zu 
sein, berät der Hauptausschuss erneut über die Ehrung unter Abwägung der vorliegenden 
Fakten und der geleisteten Verdienste. Entscheidet der Hauptausschuss, dass die Ehrung 
vorzunehmen ist, erarbeitet der/die Oberbürgermeister/in eine neue Beschlussvorlage für 
die Bürgerschaft. 

 
10. Die Bürgerschaft berät und entscheidet erneut über die beabsichtigte Verleihung des 

Ehrenbürgerrechts. 
 

11. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

§ 4 - Verleihungsakt 
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts erfolgt durch Übergabe einer vom 

Oberbürgermeister/von der Oberbürgermeisterin gesiegelten Urkunde und der 
Ehrennadel der Hansestadt Stralsund. 
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2. Die Übergabe erfolgt durch die Präsidentin/den Präsidenten der Bürgerschaft in feierlicher 
Form vor der Bürgerschaft oder aus gegebenem Anlass an anderer Stelle. 

 
3. Der Name der Ehrenbürgerin/des Ehrenbürgers wird in das Ehrenbuch der Hansestadt 

Stralsund eingetragen. 
 
4. Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger können durch die Präsidentin/den Präsidenten der 

Bürgerschaft oder den/die Oberbürgermeister/in zu besonderen öffentlichen Anlässen 
eingeladen werden. 

 
 

§ 5 - Beendigung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Das Ehrenbürgerrecht erlischt mit dem Tod der Inhaberin/des Inhabers oder mit 

ihrem/seinem nachträglich unwiderruflichen Verzicht. Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers bleibt im Ehrenbuch der Hansestadt Stralsund stehen. 
Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger haben einen Anspruch auf ein Ehrengrab auf dem 
Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund. 
 

2. Aus besonderem Anlass kann die Streichung von Personen – auch nach dem Tod hinaus 
– aus dem Ehrenbuch erfolgen. 

 
3. Vergehen gegen die Menschenrechte und Verstöße gegen die Grundsätze der 

Rechtsstaatlichkeit schließen die Verleihung des Ehrenbürgerrechts aus und führen zu 
dessen Aberkennung. 

 
 

§ 6 - Ehrengräber für Ehrenbürger 
 
1. Grabstätten von Verstorbenen, denen das Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund 

verliehen worden ist, werden ohne besonderes Anerkennungsverfahren und ohne 
zeitliche Begrenzung als Ehrengrabstätte anerkannt, wenn sich die Grabstätte auf einem 
der kommunalen Friedhöfe der Hansestadt Stralsund befindet und daran kein 
Nutzungsrecht besteht.  
 

2. Liegt an einer Grabstätte einer  verstorbenen Ehrenbürgerin/eines verstorbenen 
Ehrenbürgers ein Nutzungsrecht vor, ist die Anerkennung als Ehrengrab durch Abtretung 
des Nutzungsrechtes an die Hansestadt Stralsund möglich (Nutzungsrechtübertrag).  

 
3. Anerkannte Ehrengrabstätten werden auf Kosten der Hansestadt Stralsund gepflegt und 

unterhalten. 
 
4. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer der Lage nach 

bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.  
 
 

§ 7 - Verfahren zur Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts erfolgt entsprechend der in § 3 Abs. 1-8 

festgelegten Arbeitsschritte. 
 

2. Vor der Beschlussfassung sollte der Ehrenbürgerin/dem Ehrenbürger Gelegenheit 
gegeben werden, sich zu äußern. 
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3. Der/die Oberbürgermeister/in teilt die Entscheidung der Bürgerschaft der/dem Betroffenen 
schriftlich mit. 

 
4. Der Name der Betroffenen/des Betroffenen wird im Ehrenbuch der Stadt gelöscht. Die 

Urkunde über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts verliert ihre Gültigkeit. 
 
5. Die Entscheidung ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

§ 8 - Eintragung in das Ehrenbuch 
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht eine „Eintragung in das Ehrenbuch der Hansestadt 
Stralsund“ an Personen, die sich in hohem Maße um die Stadt und ihre Bürgerinnen und 
Bürger verdient gemacht haben. 
 
 

§ 9 - Verfahren zur Verleihung der Eintragung in das Ehrenbuch 
 
1. Das Verfahren zur Eintragung in das Ehrenbuch sowie das Verfahren zur Streichung aus 

dem Ehrenbuch wird gem. der §§ 3-6 dieser Satzung geregelt. 
 

2. Eine Aberkennung darf nur aus wichtigem Grund erfolgen. Es muss ein unwürdiges 
Verhalten gegeben sein, das sich mit dem Vorbildcharakter des Wirkens der/des 
Ausgezeichneten nicht in Einklang bringen lässt und nicht zu einer Verleihung geführt 
hätte. Liegen solche Gründe nicht vor, wird der Antrag ohne Verfahrensablauf abgelehnt. 

 
 

§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten 
 
1. Grabstätten von Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten können als Ehrengrab 

anerkannt werden, wenn kein Nutzungsrecht mehr an diesen besteht oder das 
Nutzungsrecht an die Hansestadt Stralsund abgetreten wurde. 
 

2. Anregungen zur Anerkennung von Grabstätten als Ehrengrabstätten sind mit einer 
Begründung versehen an die Präsidentin/den Präsidenten der Bürgerschaft zu richten. 
Die zu ehrende Persönlichkeit muss nicht Bürgerin/Bürger der Hansestadt Stralsund sein. 

 
3. Die Anerkennung von Ehrengrabstätten für Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten 

erfolgt durch Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund. 
 
4. Grabstätten von Persönlichkeiten, die sich besonders verdient gemacht haben oder deren 

Andenken in der Öffentlichkeit fortlebt, kann die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 
als Ehrengrabstätte anerkennen. 

 
5. Die Anerkennung als Ehrengrabstätte kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod erfolgen. 

In dringend gebotenen Ausnahmefällen kann durch Beschluss der Bürgerschaft die 
Anerkennung schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen.  

 
 

§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der Hansestadt Stralsund 
 
1. Für ehrenamtliche und engagierte Tätigkeit im Vereinswesen, im Bereich des 

Gemeinwohls oder auf dem Gebiet des Karitativen und Sozialen können jährlich bis zu 15 
Personen (inkl. der gemäß § 11 Abs. 2 zu ehrenden Personen) ausgezeichnet werden. 
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2. Personen, die sich in einer ehrenamtlichen Funktion oder Tätigkeit langjährig und 
erfolgreich engagierten bzw. noch engagieren, kann die Hansestadt Stralsund eine 
Ehrennadel verleihen. Diese Ehrung ist auf maximal fünf Personen pro Jahr beschränkt.  
 

3. Zum „Tag des Ehrenamtes“ wird den zu Ehrenden eine Urkunde überreicht. Gleichzeitig 
erfolgt ein Eintrag in das „Ehrenbuch für gemeinnützige Tätigkeit“. 

 
 

§ 12 - Verfahren zur Würdigung des Ehrenamtes 
 
1. Vorschlagsberechtigt sind  alle Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine mit Sitz in der 

Hansestadt Stralsund. Die Vorschläge sind an die Präsidentin/den Präsidenten der 
Bürgerschaft zu richten. 
 

2. Dem Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport der Bürgerschaft werden die 
eingereichten Vorschläge vorgelegt. Der Ausschuss gibt eine Empfehlung über die 
Auswahl der zu ehrenden Personen ab und leitet diese dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin zu. 

 
3. Der/die Oberbürgermeister/in legt diese Empfehlung als Beschlussvorlage der 

Bürgerschaft vor. 
 
4. Die Bürgerschaft berät und entscheidet über die beabsichtigten Auszeichnungen.  
 
5. Die Ehrung erfolgt jährlich aus Anlass des Internationalen Tages des Ehrenamtes am 05. 

Dezember. Sie wird zeitnah vorgenommen. 
 
6. Die Ehrung erfolgt während eines feierlichen Empfanges durch die Präsidentin/den 

Präsidenten der Bürgerschaft. 
 
7. Über die vorgenommenen Eintragungen wird ein elektronisches Register geführt.  
 
8. Eine wiederholte gleiche Ehrung gemäß § 9 Pkt. 1-3 ist nicht möglich, es sei denn, die 

vorgeschlagene Person erhält die Ehrung aufgrund eines anderen Amtes oder Dienstes. 
 
 

§ 13 - Inkrafttreten 

1. Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die 
Hansestadt Stralsund (Ehrenbürgerrechtssatzung) in der Fassung vom 01.09.2015 außer 
Kraft. 
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Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 22 Abs. 3 Ziffer 15 der 
Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777) wird nach 
Beschlussfassung der Bürgerschaft der 
Hansestadt Stralsund vom … die folgende 
Satzung erlassen:  
 
 
 
§ 1 - Auszeichnungen der Hansestadt 
Stralsund 
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht Personen, 
die sich um die Stadt und das Wohl ihrer 
Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht 
haben, folgende Auszeichnungen:  
Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund  
Eintragung in das Ehrenbuch der Hansestadt 
Stralsund  
Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
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§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten 
mit besonderen Verdiensten  
§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
§ 12 - Verfahren zur Würdigung des 
Ehrenamtes  
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Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 22 Abs. 3 Ziffer 15 der 
Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 
(GVBl. M-V S. 205 zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.05.2006, GVBl. M-V S. 194) 
und vom 13. Juli 2011 (GVBl. M-V 2001, S. 
777) wird nach Beschlussfassung der 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 
16.07.2015 die folgende Satzung erlassen:  
 
§ 1 - Auszeichnungen der Hansestadt 
Stralsund 
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht Personen, 
die sich um die Stadt und das Wohl ihrer 
Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht 
haben, folgende Auszeichnungen:  
Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund  
Eintragung in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund  
Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
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§ 2 - Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist 
Ausdruck der besonderen Wertschätzung der 
Hansestadt Stralsund für Personen, die sich 
durch außergewöhnliche Leistungen oder 
besonderes Engagement um die 
Entwicklung, das Wohl und das Ansehen der 
Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger 
verdient gemacht haben.  
 
2. Es kann sich um ein herausragendes 
Lebenswerk handeln, das mit der Stadt 
verbunden ist, oder ein Einzelhandeln, das 
den üblichen Rahmen weit übersteigt und 
nachweislich dem Gemeinwohl dient und mit 
der Hansestadt Stralsund in Verbindung 
steht.  
 
3. Über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts entscheidet die 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund.  
 
§ 3 - Verfahren zur Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Anregungen zur Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts können bei dem/der 
Oberbürgermeister/in der Hansestadt 
Stralsund in schriftlicher Form oder zur 
Niederschrift mit hinreichender Begründung 
eingebracht werden.  
 
2. Vorschlagsberechtigt sind natürliche und 
juristische Personen.  
 
3. Das Ehrenbürgerrecht kann nur an 
lebende, natürliche Personen verliehen 
werden.  
 
4. Dem Hauptausschuss der Bürgerschaft 
werden die eingereichten Vorschläge 
vorgelegt. Der Hauptausschuss prüft den 
Antrag zur Vergabe des Ehrenbürgerrechts 
und weist ihn bei Fehlen der Kriterien ab. 
Sind die Voraussetzungen erfüllt, gibt der 
Hauptausschuss ein Votum für den Antrag 
ab. In diesem Fall erarbeitet der/die 
Oberbürgermeister/in eine Beschlussvorlage 
für die Bürgerschaft.  
 
5. Die Bürgerschaft berät und entscheidet 
über die beabsichtigte Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts.  
 
6. Das Einverständnis der für die 

§ 2 - Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
  
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist 
Ausdruck der besonderen Wertschätzung 
der Hansestadt Stralsund für Personen, die 
sich durch außergewöhnliche Leistungen 
oder besonderes Engagement um die 
Entwicklung, das Wohl und das Ansehen 
der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger 
verdient gemacht haben.  
 
2. Es kann sich um ein herausragendes 
Lebenswerk handeln, das mit der Stadt 
verbunden ist, oder ein Einzelhandeln, das 
den üblichen Rahmen weit übersteigt und 
nachweislich dem Gemeinwohl dient und mit 
der Hansestadt Stralsund in Verbindung 
steht.  
 
3. Über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts entscheidet die 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund.  
 
§ 3 - Verfahren zur Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Anregungen zur Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts können bei dem/der 
Oberbürgermeister/in der Hansestadt 
Stralsund in schriftlicher Form oder zur 
Niederschrift mit hinreichender Begründung 
eingebracht werden.  
 
2. Vorschlagsberechtigt sind natürliche und 
juristische Personen.  
 
3. Das Ehrenbürgerrecht kann nur an 
lebende, natürliche Personen verliehen 
werden.  
 
4. Dem Hauptausschuss der Bürgerschaft 
werden die eingereichten Vorschläge 
vorgelegt. Der Hauptausschuss prüft den 
Antrag zur Vergabe des Ehrenbürgerrechts 
und weist ihn bei Fehlen der Kriterien ab. 
Sind die Voraussetzungen erfüllt, gibt der 
Hauptausschuss ein Votum für den Antrag 
ab. In diesem Fall erarbeitet der/die 
Oberbürgermeister/in eine Beschlussvorlage 
für die Bürgerschaft.  
 
5. Die Bürgerschaft berät und entscheidet 
über die beabsichtigte Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts.  
 
6. Das Einverständnis der für die 



beabsichtigte Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts vorgesehenen Person 
ist nach Beschlussfassung und vor der 
Verleihung einzuholen.  
 
7. Zeitgleich mit der 
Einverständniserklärung wird von der zu 
ehrenden Person die Abgabe einer 
freiwilligen Selbsterklärung abverlangt, 
dass sie zu keiner Zeit für das Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS) und seine 
Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) tätig war. 
 
8. Erst mit dem Vorliegen der 
Einverständniserklärung und der 
freiwilligen Selbsterklärung über die 
Nichttätigkeit für das MfS und seine 
Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen 
DDR ist die Ehrung vorzunehmen. Wird 
die freiwillige Selbsterklärung nicht 
abgegeben, oder erklärt der/die zu 
Ehrende, für das MfS und seine Vorläufer- 
und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen 
DDR tätig gewesen zu sein, wird die 
Ehrung nicht vollzogen. 
 
9. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
ist öffentlich bekannt zu machen.  
 
§ 4 - Verleihungsakt  
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
erfolgt durch Übergabe einer vom 
Oberbürgermeister/von der 
Oberbürgermeisterin gesiegelten Urkunde 
und der Ehrennadel der Hansestadt 
Stralsund.  
 
2. Die Übergabe erfolgt durch die 
Präsidentin/den Präsidenten der  
Bürgerschaft in feierlicher Form vor der 
Bürgerschaft oder aus gegebenem Anlass an 
anderer Stelle.  
 
3. Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers wird in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund eingetragen.  
 
4. Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger können 
durch die Präsidentin/den Präsidenten der 
Bürgerschaft oder den/die 

beabsichtigte Verleihung der 
Ehrenbürgerrechte vorgesehenen Person ist 
nach Beschlussfassung und vor der 
Verleihung einzuholen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Erst nach Vorliegen einer 
Einverständniserklärung der 
vorgeschlagenen Person kann das 
Ehrenbürgerrecht verliehen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist 
öffentlich bekannt zu machen.  
 
§ 4 - Verleihungsakt  
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
erfolgt durch Übergabe einer vom 
Oberbürgermeister/von der 
Oberbürgermeisterin gesiegelten Urkunde 
und der Ehrennadel der Hansestadt 
Stralsund.  
 
2. Die Übergabe erfolgt durch den 
Präsidenten/die Präsidentin der 
Bürgerschaft in feierlicher Form vor der 
Bürgerschaft oder aus gegebenem Anlass 
an anderer Stelle.  
 
3. Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers wird in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund eingetragen.  
 
4. Ehrenbürger können durch den 
Präsidenten/die Präsidentin der 
Bürgerschaft oder den /die 



Oberbürgermeister/in zu besonderen 
öffentlichen Anlässen eingeladen werden.  
 
§ 5 - Beendigung und Aberkennung des  
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Das Ehrenbürgerrecht erlischt mit dem 
Tod der Inhaberin/des Inhabers oder mit 
ihrem/seinem nachträglich unwiderruflichen 
Verzicht. Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers bleibt im Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund stehen.  
Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger haben einen 
Anspruch auf ein Ehrengrab auf dem 
Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund.  
 
2. Aus besonderem Anlass kann die 
Streichung von Personen – auch nach dem 
Tod hinaus – aus dem Ehrenbuch erfolgen.  
 
3. Vergehen gegen die Menschenrechte und 
Verstöße gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit schließen die Verleihung 
des Ehrenbürgerrechts aus und führen zu 
dessen Aberkennung.  
 
§ 6 - Ehrengräber für Ehrenbürger  
 
1. Grabstätten von Verstorbenen, denen das 
Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund 
verliehen worden ist, werden ohne 
besonderes Anerkennungsverfahren und 
ohne zeitliche Begrenzung als 
Ehrengrabstätte anerkannt, wenn sich die 
Grabstätte auf einem der kommunalen 
Friedhöfe der Hansestadt Stralsund befindet 
und daran kein Nutzungsrecht besteht.  
 
2. Liegt an einer Grabstätte einer  
verstorbenen Ehrenbürgerin/eines 
verstorbenen Ehrenbürgers ein 
Nutzungsrecht vor, ist die Anerkennung als 
Ehrengrab durch Abtretung des 
Nutzungsrechtes an die Hansestadt 
Stralsund möglich (Nutzungsrechtübertrag).  
 
3. Anerkannte Ehrengrabstätten werden auf 
Kosten der Hansestadt Stralsund gepflegt 
und unterhalten.  
 
4. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb 
eines Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung.  
 
§ 7 - Verfahren zur Aberkennung des 

Oberbürgermeister/in zu besonderen 
öffentlichen Anlässen eingeladen werden.  
 
§ 5 - Beendigung und Aberkennung des  
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Das Ehrenbürgerrecht erlischt mit dem 
Tod der Inhaberin/des Inhabers oder mit 
ihrem/seinem nachträglich unwiderruflichen 
Verzicht. Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers bleibt im Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund stehen.  
Ehrenbürger haben einen Anspruch auf ein 
Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof der 
Hansestadt Stralsund.  
 
2. Aus besonderem Anlass kann die 
Streichung von Personen – auch nach dem 
Tod hinaus – aus dem Ehrenbuch erfolgen.  
 
3. Vergehen gegen die Menschenrechte und 
Verstöße gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit schließen die Verleihung 
des Ehrenbürgerrechts aus und führen zu 
deren Aberkennung.  
 
§ 6 - Ehrengräber für Ehrenbürger  
 
1. Grabstätten von Verstorbenen, denen das 
Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund 
verliehen worden ist, werden ohne 
besonderes Anerkennungsverfahren und 
ohne zeitliche Begrenzung als 
Ehrengrabstätte anerkannt, wenn sich die 
Grabstätte auf einem der kommunalen 
Friedhöfe der Hansestadt Stralsund befindet 
und daran kein Nutzungsrecht besteht.  
 
2. Liegt an einer Grabstätte eines 
verstorbenen Ehrenbürgers ein 
Nutzungsrecht vor, ist die Anerkennung als 
Ehrengrab durch Abtretung des 
Nutzungsrechtes an die Hansestadt 
Stralsund möglich (Nutzungsrechtübertrag).  
 
 
3. Anerkannte Ehrengrabstätten werden auf 
Kosten der Hansestadt Stralsund gepflegt 
und unterhalten.  
 
4. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb 
eines Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
§ 7 - Verfahren zur Aberkennung des 



Ehrenbürgerrechts  
 
1. Die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
erfolgt entsprechend der in § 3 Abs. 1-8 
festgelegten Arbeitsschritte. 
 
2. Vor der Beschlussfassung sollte der 
Ehrenbürgerin/dem Ehrenbürger Gelegenheit 
gegeben werden, sich zu äußern.  
 
 
3. Der/die Oberbürgermeister/in teilt die 
Entscheidung der Bürgerschaft der/dem 
Betroffenen schriftlich mit.  
 
4. Der Name der Betroffenen/des 
Betroffenen wird im Ehrenbuch der Stadt 
gelöscht. Die Urkunde über die Verleihung 
des Ehrenbürgerrechts verliert ihre Gültigkeit.  
 
 
5. Die Entscheidung ist öffentlich bekannt zu 
machen.  
 
§ 8 - Eintragung in das Ehrenbuch  
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht eine 
„Eintragung in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund“ an Personen, die sich 
in hohem Maße um die Stadt und ihre 
Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht 
haben.  
 
§ 9 - Verfahren zur Verleihung der 
„Eintragung in das Ehrenbuch“  
 
1. Das Verfahren zur Eintragung in das 
Ehrenbuch sowie das Verfahren zur 
Streichung aus dem Ehrenbuch wird gem. 
der §§ 3-6 dieser Satzung geregelt.  
 
2. Eine Aberkennung darf nur aus wichtigem 
Grund erfolgen. Es muss ein unwürdiges 
Verhalten gegeben sein, das sich mit dem 
Vorbildcharakter des Wirkens der/des 
Ausgezeichneten nicht in Einklang bringen 
lässt und nicht zu einer Verleihung geführt 
hätte. Liegen solche Gründe nicht vor, wird 
der Antrag ohne Verfahrensablauf abgelehnt.  
 
 
§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten 
mit besonderen Verdiensten  
 
1. Grabstätten von Persönlichkeiten mit 
besonderen Verdiensten können als 

Ehrenbürgerrechts  
 
1. Die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
erfolgt entsprechend den in § 3 Abs. 1-8 
festgelegten Arbeitsschritten.  
 
2. Vor der Beschlussfassung sollte der 
Ehrenbürgerin/dem Ehrenbürger 
Gelegenheit gegeben werden, sich zu 
äußern. 
 
3. Der/die Oberbürgermeister/in teilt die 
Entscheidung der Bürgerschaft dem 
Betroffenen schriftlich mit.  
 
4. Der Name der Betroffenen/des 
Betroffenen wird im Ehrenbuch der Stadt 
gelöscht. Die Urkunde über die Verleihung 
der Ehrenbürgerrechte verliert ihre 
Gültigkeit.  
 
5. Die Entscheidung ist öffentlich bekannt zu 
machen.  
 
§ 8 - Eintragung in das Ehrenbuch  
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht eine 
„Eintragung in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund“ an Personen, die 
sich in hohem Maße um die Stadt und ihre 
Bürger/innen verdient gemacht haben.  
 
 
§ 9 - Verfahren zur Verleihung der 
„Eintragung in das Ehrenbuch“  
 
1. Das Verfahren zur Eintragung in das 
Ehrenbuch sowie das Verfahren zur 
Streichung aus dem Ehrenbuch wird gem. 
der §§ 3-6 dieser Satzung geregelt.  
 
2. Eine Aberkennung darf nur aus wichtigem 
Grund erfolgen. Es muss ein unwürdiges 
Verhalten gegeben sein, dass sich mit dem 
Vorbildcharakter des Wirkens der 
Ausgezeichneten/des Ausgezeichneten 
nicht in Einklang bringen lässt und nicht zu 
einer Verleihung geführt hätte. Liegen 
solche Gründe nicht vor, wird der Antrag 
ohne Verfahrensablauf abgelehnt.  
 
§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten 
mit besonderen Verdiensten  
 
1. Grabstätten von Persönlichkeiten mit 
besonderen Verdiensten können als 



Ehrengrab anerkannt werden, wenn kein 
Nutzungsrecht mehr an diesen besteht oder 
das Nutzungsrecht an die Hansestadt 
Stralsund abgetreten wurde.  
 
2. Anregungen zur Anerkennung von 
Grabstätten als Ehrengrabstätten sind mit 
einer Begründung versehen an die 
Präsidentin/den Präsidenten der 
Bürgerschaft zu richten. Die zu ehrende 
Persönlichkeit muss nicht Bürgerin/Bürger 
der Hansestadt Stralsund sein.  
 
3. Die Anerkennung von Ehrengrabstätten 
für Persönlichkeiten mit besonderen 
Verdiensten erfolgt durch Beschluss der 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund.  
 
4. Grabstätten von Persönlichkeiten, die sich 
besonders verdient gemacht haben oder 
deren Andenken in der Öffentlichkeit fortlebt, 
kann die Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund als Ehrengrabstätte  
anerkennen.  
 
5. Die Anerkennung als Ehrengrabstätte 
kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod 
erfolgen. In dringend gebotenen 
Ausnahmefällen kann durch Beschluss der 
Bürgerschaft die Anerkennung schon zu 
einem früheren Zeitpunkt erfolgen.  
 
 
§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
 
1. Für ehrenamtliche und engagierte 
Tätigkeit im Vereinswesen, im Bereich 
des Gemeinwohls oder auf dem Gebiet 
des Karitativen und Sozialen können 
jährlich bis zu 15 Personen (inkl. der 
gemäß § 11 Abs. 2 zu ehrenden Personen) 
ausgezeichnet werden.  
 
2. Personen, die sich in einer ehrenamtlichen 
Funktion oder Tätigkeit langjährig und 
erfolgreich engagierten bzw. noch 
engagieren, kann die Hansestadt Stralsund 
eine Ehrennadel verleihen. Diese Ehrung ist 
auf maximal fünf Personen pro Jahr 
beschränkt.  
 
3. Zum „Tag des Ehrenamtes“ wird den zu 
Ehrenden eine Urkunde überreicht. 
Gleichzeitig erfolgt ein Eintrag in das 
„Ehrenbuch für gemeinnützige Tätigkeit“.  

Ehrengrab anerkannt werden, wenn kein 
Nutzungsrecht mehr an diesen besteht oder 
das Nutzungsrecht an die Hansestadt 
Stralsund abgetreten wurde.  
 
2. Anregungen zur Anerkennung von 
Grabstätten als Ehrengrabstätten sind mit 
einer Begründung versehen an den 
Präsidenten der Bürgerschaft zu richten. Die 
zu ehrende Persönlichkeit muss nicht 
Bürger der Hansestadt Stralsund sein.  
 
 
3. Die Anerkennung von Ehrengrabstäten 
für Persönlichkeiten mit besonderen 
Verdiensten erfolgt durch Beschluss der 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund.  
 
4. Grabstätten von Persönlichkeiten, die 
sich besonders verdient gemacht haben 
oder deren Andenken in der Öffentlichkeit 
fortlebt, kann die Bürgerschaft der 
Hansestadt Stralsund als Ehrengrabstätte 
anerkennen.  
 
5. Die Anerkennung als Ehrengrabstätte 
kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod 
erfolgen. In dringend gebotenen 
Ausnahmefällen kann durch Beschluss der 
Bürgerschaft die Anerkennung schon zu 
einem früheren Zeitpunkt erfolgen.  
 
 
§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
 
1. Für ehrenamtliche und engagierte 
Tätigkeit im Vereinswesen, im Bereich des 
Gemeinwohls oder auf dem Gebiet des 
Karitativen und Sozialen können jährlich bis 
zu 15 Personen, incl. bis zu 5 Personen mit 
der Ehrennadel ausgezeichnet werden.  
 
 
2. Personen, die sich in einer 
ehrenamtlichen Funktion oder Tätigkeit 
langjährig und erfolgreich engagierten bzw. 
noch engagieren, kann die Hansestadt 
Stralsund eine Ehrennadel verleihen. Diese 
Ehrung ist auf maximal fünf Personen pro 
Jahr beschränkt.  
 
3. Zum „Tag des Ehrenamtes“ wird den 
geehrten eine Urkunde überreicht. 
Gleichzeitig erfolgt ein Eintrag in das 
„Ehrenbuch für gemeinnützige Tätigkeit“.  



§ 12 - Verfahren zur Würdigung des 
Ehrenamtes  
 
1.Vorschlagsberechtigt sind alle 
Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine mit 
Sitz in der Hansestadt Stralsund. Die 
Vorschläge sind an die Präsidentin/den 
Präsidenten der Bürgerschaft zu richten.  
 
2. Dem Ausschuss für Bildung, Hochschule, 
Kultur und Sport der Bürgerschaft werden die 
eingereichten Vorschläge vorgelegt. Der 
Ausschuss gibt eine Empfehlung über die 
Auswahl der zu ehrenden Personen ab und 
leitet diese dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin zu.  
 
3. Der/die Oberbürgermeister/in legt diese 
Empfehlung als Beschlussvorlage der 
Bürgerschaft vor.  
 
4. Die Bürgerschaft berät und entscheidet 
über die beabsichtigten Auszeichnungen.  
 
5. Die Ehrung erfolgt jährlich aus Anlass des 
Internationalen Tages des Ehrenamtes am 
05. Dezember. Sie wird zeitnah 
vorgenommen.  
 
6. Die Ehrung erfolgt während eines 
feierlichen Empfanges durch die 
Präsidentin/den Präsidenten der 
Bürgerschaft.  
 
7. Über die vorgenommenen Eintragungen 
wird ein elektronisches Register geführt.  
 
8. Eine wiederholte gleiche Ehrung gemäß  
§ 9 Pkt. 1-3 ist nicht möglich, es sei denn, 
die vorgeschlagene Person erhält die 
Ehrung aufgrund eines anderen Amtes oder 
Dienstes.  
 
§ 13 - Inkrafttreten 
 
1. Diese Satzung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch 
die Hansestadt Stralsund 
(Ehrenbürgerrechtssatzung) in der 
Fassung vom 01.09.2015 außer Kraft. 
 

§ 12 - Verfahren zur Würdigung des 
Ehrenamtes  
 
1. Vorschlagsberechtigt sind alle 
Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine mit 
Sitz in der Hansestadt Stralsund. Die 
Vorschläge sind an die Präsidentin/den  
Präsidenten der Bürgerschaft zu richten.  
 
2. Dem Ausschuss für Bildung, Hochschule, 
Kultur und Sport der Bürgerschaft werden 
die eingereichten Vorschläge vorgelegt. Der 
Ausschuss gibt eine Empfehlung über die 
Auswahl der zu ehrenden Personen ab und 
leitet diese dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin zu.  
 
3. Der Oberbürgermeister/die 
Oberbürgermeisterin legt diese Empfehlung 
als Beschlussvorlage der Bürgerschaft vor.  
 
4. Die Bürgerschaft berät und entscheidet 
über die beabsichtigten Auszeichnungen.  
 
5. Die Ehrung erfolgt jährlich aus Anlass des 
Internationalen Tages des Ehrenamtes am 
05. Dezember. Sie wird zeitnah 
vorgenommen.  
 
6. Die Ehrung erfolgt während eines 
feierlichen Empfanges durch den 
Präsidenten/die Präsidentin der 
Bürgerschaft.  
 
7. Über die vorgenommenen Eintragungen 
wird ein elektronisches Register geführt.  
 
8. Eine wiederholte gleiche Ehrung gemäß  
§ 9 Pkt. 1-3 ist nicht möglich, es sei denn, 
der Eingereichte erhält die Ehrung aufgrund 
eines anderen Amtes oder Dienstes.  
 
 
§ 13 - Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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SA 70.05  
Satzung  
Satzung über die Ehrung verdienter 
Persönlichkeiten durch die Hansestadt 
Stralsund (Ehrenbürgerrechtssatzung) in 
der Fassung vom … 
 
§ 1 - Auszeichnungen der Hansestadt 
Stralsund  
§ 2 - Verleihung des Ehrenbürgerrechts  
§ 3 - Verfahren zur Verleihung der 
Ehrenbürgerrechte  
§ 4 - Verleihungsakt  
§ 5 - Beendigung und Aberkennung der 
Ehrenbürgerrechte  
§ 6 - Ehrengräber für Ehrenbürger  
§ 7 - Verfahren zur Aberkennung des 
Ehrenbürgerrechts  
§ 8 - Eintragung in das Ehrenbuch  
§ 9 - Verfahren zur Verleihung der 
„Eintragung in das Ehrenbuch“  
§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten 
mit besonderen Verdiensten  
§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
§ 12 - Verfahren zur Würdigung des 
Ehrenamtes  
§ 13 - Inkrafttreten  
 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 22 Abs. 3 Ziffer 15 der 
Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777) wird nach 
Beschlussfassung der Bürgerschaft der 
Hansestadt Stralsund vom ……………. die 
folgende Satzung erlassen:  
 
 
 
§ 1 - Auszeichnungen der Hansestadt 
Stralsund  
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht Personen, 
die sich um die Stadt und das Wohl ihrer 
Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht 
haben, folgende Auszeichnungen:  
Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund  
Eintragung in das Ehrenbuch der Hansestadt 
Stralsund  
Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
 
 

SA 70.05  
Satzung  
Satzung über die Ehrung verdienter 
Persönlichkeiten durch die Hansestadt 
Stralsund (Ehrenbürgerrechtssatzung) in 
der Fassung vom 01.09.2015 
 
§ 1 - Auszeichnungen der Hansestadt 
Stralsund  
§ 2 - Verleihung des Ehrenbürgerrechts  
§ 3 - Verfahren zur Verleihung der 
Ehrenbürgerrechte  
§ 4 - Verleihungsakt  
§ 5 - Beendigung und Aberkennung der 
Ehrenbürgerrechte  
§ 6 - Ehrengräber für Ehrenbürger  
§ 7 - Verfahren zur Aberkennung des 
Ehrenbürgerrechts  
§ 8 - Eintragung in das Ehrenbuch  
§ 9 - Verfahren zur Verleihung der 
„Eintragung in das Ehrenbuch“  
§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten 
mit besonderen Verdiensten  
§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
§ 12 - Verfahren zur Würdigung des 
Ehrenamtes  
§ 13 - Inkrafttreten  
 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 22 Abs. 3 Ziffer 15 der 
Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 
(GVBl. M-V S. 205 zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.05.2006, GVBl. M-V S. 194) 
und vom 13. Juli 2011 (GVBl. M-V 2001, S. 
777) wird nach Beschlussfassung der 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 
16.07.2015 die folgende Satzung erlassen:  
 
§ 1 - Auszeichnungen der Hansestadt 
Stralsund  
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht Personen, 
die sich um die Stadt und das Wohl ihrer 
Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht 
haben, folgende Auszeichnungen:  
Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund  
Eintragung in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund  
Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
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§ 2 - Verleihung des Ehrenbürgerrechts  
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist 
Ausdruck der besonderen Wertschätzung der 
Hansestadt Stralsund für Personen, die sich 
durch außergewöhnliche Leistungen oder 
besonderes Engagement um die 
Entwicklung, das Wohl und das Ansehen der 
Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger 
verdient gemacht haben.  
 
2. Es kann sich um ein herausragendes 
Lebenswerk handeln, das mit der Stadt 
verbunden ist, oder ein Einzelhandeln, das 
den üblichen Rahmen weit übersteigt und 
nachweislich dem Gemeinwohl dient und mit 
der Hansestadt Stralsund in Verbindung 
steht.  
 
3. Über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts entscheidet die 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund.  
 
§ 3 - Verfahren zur Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Anregungen zur Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts können bei dem/der 
Oberbürgermeister/in der Hansestadt 
Stralsund in schriftlicher Form oder zur 
Niederschrift mit hinreichender Begründung 
eingebracht werden.  
 
2. Vorschlagsberechtigt sind natürliche und 
juristische Personen.  
 
3. Das Ehrenbürgerrecht kann nur an 
lebende, natürliche Personen verliehen 
werden.  
 
4. Dem Hauptausschuss der Bürgerschaft 
werden die eingereichten Vorschläge 
vorgelegt. Der Hauptausschuss prüft den 
Antrag zur Vergabe des Ehrenbürgerrechts 
und weist ihn bei Fehlen der Kriterien ab. 
Sind die Voraussetzungen erfüllt, gibt der 
Hauptausschuss ein Votum für den Antrag 
ab. In diesem Fall erarbeitet der/die 
Oberbürgermeister/in eine Beschlussvorlage 
für die Bürgerschaft.  
 
5. Die Bürgerschaft berät und entscheidet 
über die beabsichtigte Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts.  
 
6. Das Einverständnis der für die 

§ 2 - Verleihung des Ehrenbürgerrechts  
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist 
Ausdruck der besonderen Wertschätzung 
der Hansestadt Stralsund für Personen, die 
sich durch außergewöhnliche Leistungen 
oder besonderes Engagement um die 
Entwicklung, das Wohl und das Ansehen 
der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger 
verdient gemacht haben.  
 
2. Es kann sich um ein herausragendes 
Lebenswerk handeln, das mit der Stadt 
verbunden ist, oder ein Einzelhandeln, das 
den üblichen Rahmen weit übersteigt und 
nachweislich dem Gemeinwohl dient und mit 
der Hansestadt Stralsund in Verbindung 
steht.  
 
3. Über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts entscheidet die 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund.  
 
§ 3 - Verfahren zur Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Anregungen zur Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts können bei dem/der 
Oberbürgermeister/in der Hansestadt 
Stralsund in schriftlicher Form oder zur 
Niederschrift mit hinreichender Begründung 
eingebracht werden.  
 
2. Vorschlagsberechtigt sind natürliche und 
juristische Personen.  
 
3. Das Ehrenbürgerrecht kann nur an 
lebende, natürliche Personen verliehen 
werden.  
 
4. Dem Hauptausschuss der Bürgerschaft 
werden die eingereichten Vorschläge 
vorgelegt. Der Hauptausschuss prüft den 
Antrag zur Vergabe des Ehrenbürgerrechts 
und weist ihn bei Fehlen der Kriterien ab. 
Sind die Voraussetzungen erfüllt, gibt der 
Hauptausschuss ein Votum für den Antrag 
ab. In diesem Fall erarbeitet der/die 
Oberbürgermeister/in eine Beschlussvorlage 
für die Bürgerschaft.  
 
5. Die Bürgerschaft berät und entscheidet 
über die beabsichtigte Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts.  
 
6. Das Einverständnis der für die 
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beabsichtigte Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts vorgesehenen Person 
ist nach Beschlussfassung und vor der 
Verleihung einzuholen.  
 
7. Zeitgleich mit der 
Einverständniserklärung wird von der zu 
ehrenden Person die Abgabe einer 
freiwilligen Selbsterklärung abverlangt, 
dass sie zu keiner Zeit für das Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS) und seine 
Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) tätig war. 
 
8. Erst mit dem Vorliegen der 
Einverständniserklärung und der 
freiwilligen Selbsterklärung über die 
Nichttätigkeit für das MfS und seine 
Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen 
DDR ist die Ehrung vorzunehmen. 
 
9. Liegt die Einverständniserklärung vor, 
wird die freiwillige Selbsterklärung jedoch 
nicht abgegeben oder erklärt der/die zu 
Ehrende für das MfS und seine Vorläufer- 
und Nachfolgeorganisationen 
(Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen 
DDR tätig gewesen zu sein, berät der 
Hauptausschuss erneut über die Ehrung 
unter Abwägung der vorliegenden Fakten 
und der geleisteten Verdienste. 
Entscheidet der Hauptausschuss, dass 
die Ehrung vorzunehmen ist, erarbeitet 
der/die Oberbürgermeister/in eine neue 
Beschlussvorlage für die Bürgerschaft. 
 
10. Die Bürgerschaft berät und 
entscheidet erneut über die beabsichtigte 
Verleihung des Ehrenbürgerrechts. 
 
11. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
ist öffentlich bekannt zu machen.  
 
§ 4 - Verleihungsakt  
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
erfolgt durch Übergabe einer vom 
Oberbürgermeister/von der 
Oberbürgermeisterin gesiegelten Urkunde 
und der Ehrennadel der Hansestadt 
Stralsund.  
 
2. Die Übergabe erfolgt durch die 

beabsichtigte Verleihung der 
Ehrenbürgerrechte vorgesehenen Person ist 
nach Beschlussfassung und vor der 
Verleihung einzuholen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Erst nach Vorliegen einer 
Einverständniserklärung der 
vorgeschlagenen Person kann das 
Ehrenbürgerrecht verliehen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist 
öffentlich bekannt zu machen.  
 
§ 4 - Verleihungsakt  
 
1. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
erfolgt durch Übergabe einer vom 
Oberbürgermeister/von der 
Oberbürgermeisterin gesiegelten Urkunde 
und der Ehrennadel der Hansestadt 
Stralsund.  
 
2. Die Übergabe erfolgt durch den 
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Präsidentin/den Präsidenten der  
Bürgerschaft in feierlicher Form vor der 
Bürgerschaft oder aus gegebenem Anlass an 
anderer Stelle.  
 
3. Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers wird in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund eingetragen.  
 
4. Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger können 
durch die Präsidentin/den Präsidenten der 
Bürgerschaft oder den /die 
Oberbürgermeister/in zu besonderen 
öffentlichen Anlässen eingeladen werden.  
 
§ 5 - Beendigung und Aberkennung des  
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Das Ehrenbürgerrecht erlischt mit dem 
Tod der Inhaberin/des Inhabers oder mit 
ihrem/seinem nachträglich unwiderruflichen 
Verzicht.  
Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers bleibt im Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund stehen.  
Ehrenbürger haben einen Anspruch auf ein 
Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof der 
Hansestadt Stralsund.  
 
2. Aus besonderem Anlass kann die 
Streichung von Personen – auch nach dem 
Tod hinaus – aus dem Ehrenbuch erfolgen.  
 
3. Vergehen gegen die Menschenrechte und 
Verstöße gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit schließen die Verleihung 
des Ehrenbürgerrechts aus und führen zu 
dessen Aberkennung.  
 
§ 6 - Ehrengräber für Ehrenbürger  
 
1. Grabstätten von Verstorbenen, denen das 
Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund 
verliehen worden ist, werden ohne 
besonderes Anerkennungsverfahren und 
ohne zeitliche Begrenzung als 
Ehrengrabstätte anerkannt, wenn sich die 
Grabstätte auf einem der kommunalen 
Friedhöfe der Hansestadt Stralsund befindet 
und daran kein Nutzungsrecht besteht.  
 
2. Liegt an einer Grabstätte eines 
verstorbenen Ehrenbürgers ein 
Nutzungsrecht vor, ist die Anerkennung als 
Ehrengrab durch Abtretung des 
Nutzungsrechtes an die Hansestadt 

Präsidenten/die Präsidentin der 
Bürgerschaft in feierlicher Form vor der 
Bürgerschaft oder aus gegebenem Anlass 
an anderer Stelle.  
 
3. Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers wird in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund eingetragen.  
 
4. Ehrenbürger können durch den 
Präsidenten/die Präsidentin der 
Bürgerschaft oder den /die 
Oberbürgermeister/in zu besonderen 
öffentlichen Anlässen eingeladen werden.  
 
§ 5 - Beendigung und Aberkennung des  
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Das Ehrenbürgerrecht erlischt mit dem 
Tod der Inhaberin/des Inhabers oder mit 
ihrem/seinem nachträglich unwiderruflichen 
Verzicht.  
Der Name der Ehrenbürgerin/des 
Ehrenbürgers bleibt im Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund stehen.  
Ehrenbürger haben einen Anspruch auf ein 
Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof der 
Hansestadt Stralsund.  
 
2. Aus besonderem Anlass kann die 
Streichung von Personen – auch nach dem 
Tod hinaus – aus dem Ehrenbuch erfolgen.  
 
3. Vergehen gegen die Menschenrechte und 
Verstöße gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit schließen die Verleihung 
des Ehrenbürgerrechts aus und führen zu 
deren Aberkennung.  
 
§ 6 - Ehrengräber für Ehrenbürger  
 
1. Grabstätten von Verstorbenen, denen das 
Ehrenbürgerrecht der Hansestadt Stralsund 
verliehen worden ist, werden ohne 
besonderes Anerkennungsverfahren und 
ohne zeitliche Begrenzung als 
Ehrengrabstätte anerkannt, wenn sich die 
Grabstätte auf einem der kommunalen 
Friedhöfe der Hansestadt Stralsund befindet 
und daran kein Nutzungsrecht besteht.  
 
2. Liegt an einer Grabstätte eines 
verstorbenen Ehrenbürgers ein 
Nutzungsrecht vor, ist die Anerkennung als 
Ehrengrab durch Abtretung des 
Nutzungsrechtes an die Hansestadt 
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Stralsund möglich (Nutzungsrechtübertrag).  
 
3. Anerkannte Ehrengrabstätten werden auf 
Kosten der Hansestadt Stralsund gepflegt 
und unterhalten.  
 
4. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb 
eines Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung.  
 
§ 7 - Verfahren zur Aberkennung des 
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
erfolgt entsprechend der in § 3 Abs. 1-8 
festgelegten Arbeitsschritte. 
 
2. Vor der Beschlussfassung sollte der 
Ehrenbürgerin/dem Ehrenbürger Gelegenheit 
gegeben werden, sich zu  
äußern.  
 
3. Der/die Oberbürgermeister/in teilt die 
Entscheidung der Bürgerschaft der/dem 
Betroffenen schriftlich mit.  
 
4. Der Name der Betroffenen/des 
Betroffenen wird im Ehrenbuch der Stadt 
gelöscht. Die Urkunde über die Verleihung 
der Ehrenbürgerrechte verliert ihre  
Gültigkeit.  
 
5. Die Entscheidung ist öffentlich bekannt zu 
machen.  
 
§ 8 - Eintragung in das Ehrenbuch  
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht eine 
„Eintragung in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund“ an Personen, die sich 
in hohem Maße um die Stadt und ihre 
Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht 
haben.  
 
§ 9 - Verfahren zur Verleihung der 
„Eintragung in das Ehrenbuch“  
 
1. Das Verfahren zur Eintragung in das 
Ehrenbuch sowie das Verfahren zur 
Streichung aus dem Ehrenbuch wird gem. 
der §§ 3-6 dieser Satzung geregelt.  
 
2. Eine Aberkennung darf nur aus wichtigem 
Grund erfolgen. Es muss ein unwürdiges 
Verhalten gegeben sein, das sich mit dem 

Stralsund möglich (Nutzungsrechtübertrag).  
 
3. Anerkannte Ehrengrabstätten werden auf 
Kosten der Hansestadt Stralsund gepflegt 
und unterhalten.  
 
4. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb 
eines Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung.  
 
§ 7 - Verfahren zur Aberkennung des 
Ehrenbürgerrechts  
 
1. Die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts 
erfolgt entsprechend den in § 3 Abs. 1-8 
festgelegten Arbeitsschritten.  
 
2. Vor der Beschlussfassung sollte der 
Ehrenbürgerin/dem Ehrenbürger 
Gelegenheit gegeben werden, sich zu 
äußern. 
 
3. Der/die Oberbürgermeister/in teilt die 
Entscheidung der Bürgerschaft dem 
Betroffenen schriftlich mit.  
 
4. Der Name der Betroffenen/des 
Betroffenen wird im Ehrenbuch der Stadt 
gelöscht. Die Urkunde über die Verleihung 
der Ehrenbürgerrechte verliert ihre 
Gültigkeit.  
 
5. Die Entscheidung ist öffentlich bekannt zu 
machen.  
 
§ 8 - Eintragung in das Ehrenbuch  
 
Die Hansestadt Stralsund verleiht eine 
„Eintragung in das Ehrenbuch der 
Hansestadt Stralsund“ an Personen, die 
sich in hohem Maße um die Stadt und ihre 
Bürger/innen verdient gemacht haben.  
 
 
§ 9 - Verfahren zur Verleihung der 
„Eintragung in das Ehrenbuch“  
 
1. Das Verfahren zur Eintragung in das 
Ehrenbuch sowie das Verfahren zur 
Streichung aus dem Ehrenbuch wird gem. 
der §§ 3-6 dieser Satzung geregelt.  
 
2. Eine Aberkennung darf nur aus wichtigem 
Grund erfolgen. Es muss ein unwürdiges 
Verhalten gegeben sein, dass sich mit dem 
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Vorbildcharakter des Wirkens der/des 
Ausgezeichneten nicht in Einklang bringen 
lässt und nicht zu einer Verleihung geführt 
hätte. Liegen solche Gründe nicht vor, wird 
der Antrag ohne Verfahrensablauf abgelehnt.  
 
 
§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten 
mit besonderen Verdiensten  
 
1. Grabstätten von Persönlichkeiten mit 
besonderen Verdiensten können als 
Ehrengrab anerkannt werden, wenn kein 
Nutzungsrecht mehr an diesen besteht oder 
das Nutzungsrecht an die Hansestadt 
Stralsund abgetreten wurde.  
 
2. Anregungen zur Anerkennung von 
Grabstätten als Ehrengrabstätten sind mit 
einer Begründung versehen an die 
Präsidentin/den Präsidenten der 
Bürgerschaft zu richten. Die zu ehrende 
Persönlichkeit muss nicht Bürgerin/Bürger 
der Hansestadt Stralsund sein.  
 
3. Die Anerkennung von Ehrengrabstätten 
für Persönlichkeiten mit besonderen 
Verdiensten erfolgt durch Beschluss der 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund.  
 
4. Grabstätten von Persönlichkeiten, die sich 
besonders verdient gemacht haben oder 
deren Andenken in der Öffentlichkeit fortlebt, 
kann die Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund als Ehrengrabstätte anerkennen.  
 
 
5. Die Anerkennung als Ehrengrabstätte 
kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod 
erfolgen. In dringend gebotenen 
Ausnahmefällen kann durch Beschluss der 
Bürgerschaft die Anerkennung schon zu 
einem früheren Zeitpunkt erfolgen.  
 
§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
 
1. Für ehrenamtliche und engagierte 
Tätigkeit im Vereinswesen, im Bereich 
des Gemeinwohls oder auf dem Gebiet 
des Karitativen und Sozialen können 
jährlich bis zu 15 Personen (inkl. der 
gemäß § 11 Abs. 2 zu ehrenden Personen) 
ausgezeichnet werden. 
 
2. Personen, die sich in einer ehrenamtlichen 

Vorbildcharakter des Wirkens der 
Ausgezeichneten/des Ausgezeichneten 
nicht in Einklang bringen lässt und nicht zu 
einer Verleihung geführt hätte. Liegen 
solche Gründe nicht vor, wird der Antrag 
ohne Verfahrensablauf abgelehnt.  
 
§ 10 - Ehrengräber für Persönlichkeiten 
mit besonderen Verdiensten  
 
1. Grabstätten von Persönlichkeiten mit 
besonderen Verdiensten können als 
Ehrengrab anerkannt werden, wenn kein 
Nutzungsrecht mehr an diesen besteht oder 
das Nutzungsrecht an die Hansestadt 
Stralsund abgetreten wurde.  
 
2. Anregungen zur Anerkennung von 
Grabstätten als Ehrengrabstätten sind mit 
einer Begründung versehen an den 
Präsidenten der Bürgerschaft zu richten. Die 
zu ehrende Persönlichkeit muss nicht 
Bürger der Hansestadt Stralsund sein.  
 
 
3. Die Anerkennung von Ehrengrabstäten 
für Persönlichkeiten mit besonderen 
Verdiensten erfolgt durch Beschluss der 
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund.  
 
4. Grabstätten von Persönlichkeiten, die 
sich besonders verdient gemacht haben 
oder deren Andenken in der Öffentlichkeit 
fortlebt, kann die Bürgerschaft der 
Hansestadt Stralsund als Ehrengrabstätte 
anerkennen.  
 
5. Die Anerkennung als Ehrengrabstätte 
kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod 
erfolgen. In dringend gebotenen 
Ausnahmefällen kann durch Beschluss der 
Bürgerschaft die Anerkennung schon zu 
einem früheren Zeitpunkt erfolgen.  
 
§ 11 - Würdigung des Ehrenamtes in der 
Hansestadt Stralsund  
 
1. Für ehrenamtliche und engagierte 
Tätigkeit im Vereinswesen, im Bereich des 
Gemeinwohls oder auf dem Gebiet des 
Karitativen und Sozialen können jährlich bis 
zu 15 Personen, incl. bis zu 5 Personen mit 
der Ehrennadel ausgezeichnet werden.  
 
 
2. Personen, die sich in einer 
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Funktion oder Tätigkeit langjährig und 
erfolgreich engagierten bzw. noch 
engagieren, kann die Hansestadt Stralsund 
eine Ehrennadel verleihen. Diese Ehrung ist 
auf maximal fünf Personen pro Jahr 
beschränkt.  
 
3. Zum „Tag des Ehrenamtes“ wird den zu 
Ehrenden eine Urkunde überreicht. 
Gleichzeitig erfolgt ein Eintrag in das 
„Ehrenbuch für gemeinnützige Tätigkeit“.  
 
§ 12 - Verfahren zur Würdigung des 
Ehrenamtes  
 
1.Vorschlagsberechtigt sind alle 
Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine mit 
Sitz in der Hansestadt Stralsund. Die 
Vorschläge sind an die Präsidentin/den 
Präsidenten der Bürgerschaft zu richten.  
 
2. Dem Ausschuss für Bildung, Hochschule, 
Kultur und Sport der Bürgerschaft werden die 
eingereichten Vorschläge vorgelegt. Der 
Ausschuss gibt eine Empfehlung über die 
Auswahl der zu ehrenden Personen ab und 
leitet diese dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin zu.  
 
3. Der/die Oberbürgermeister/in legt diese 
Empfehlung als Beschlussvorlage der 
Bürgerschaft vor.  
 
4. Die Bürgerschaft berät und entscheidet 
über die beabsichtigten Auszeichnungen.  
 
5. Die Ehrung erfolgt jährlich aus Anlass des 
Internationalen Tages des Ehrenamtes am 
05. Dezember. Sie wird zeitnah 
vorgenommen.  
 
6. Die Ehrung erfolgt während eines 
feierlichen Empfanges durch den 
Präsidenten/die Präsidentin der 
Bürgerschaft.  
 
7. Über die vorgenommenen Eintragungen 
wird ein elektronisches Register geführt.  
 
8. Eine wiederholte gleiche Ehrung gemäß  
§ 9 Pkt. 1-3 ist nicht möglich, es sei denn,  
die vorgeschlagene Person erhält die 
Ehrung aufgrund eines anderen Amtes oder 
Dienstes.  
 
 

ehrenamtlichen Funktion oder Tätigkeit 
langjährig und erfolgreich engagierten bzw. 
noch engagieren, kann die Hansestadt 
Stralsund eine Ehrennadel verleihen. Diese 
Ehrung ist auf maximal fünf Personen pro 
Jahr beschränkt.  
 
3. Zum „Tag des Ehrenamtes“ wird den 
geehrten eine Urkunde überreicht. 
Gleichzeitig erfolgt ein Eintrag in das 
„Ehrenbuch für gemeinnützige Tätigkeit“.  
 
§ 12 - Verfahren zur Würdigung des 
Ehrenamtes  
 
1. Vorschlagsberechtigt sind alle 
Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine mit 
Sitz in der Hansestadt Stralsund. Die 
Vorschläge sind an die Präsidentin/den 
Präsidenten der Bürgerschaft zu richten.  
 
2. Dem Ausschuss für Bildung, Hochschule, 
Kultur und Sport der Bürgerschaft werden 
die eingereichten Vorschläge vorgelegt. Der 
Ausschuss gibt eine Empfehlung über die 
Auswahl der zu ehrenden Personen ab und 
leitet diese dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin zu.  
 
3. Der Oberbürgermeister/die 
Oberbürgermeisterin legt diese Empfehlung 
als Beschlussvorlage der Bürgerschaft vor.  
 
4. Die Bürgerschaft berät und entscheidet 
über die beabsichtigten Auszeichnungen.  
 
5. Die Ehrung erfolgt jährlich aus Anlass des 
Internationalen Tages des Ehrenamtes am 
05. Dezember. Sie wird zeitnah 
vorgenommen.  
 
6. Die Ehrung erfolgt während eines 
feierlichen Empfanges durch den 
Präsidenten/die Präsidentin der 
Bürgerschaft.  
 
7. Über die vorgenommenen Eintragungen 
wird ein elektronisches Register geführt.  
 
8. Eine wiederholte gleiche Ehrung gemäß  
§ 9 Pkt. 1-3 ist nicht möglich, es sei denn, 
der Eingereichte erhält die Ehrung aufgrund 
eines anderen Amtes oder Dienstes.  
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§ 13 - Inkrafttreten 
 
1. Diese Satzung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch 
die Hansestadt Stralsund 
(Ehrenbürgerrechtssatzung) in der 
Fassung vom 01.09.2015 außer Kraft. 

§ 13 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

 



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0054/2017 

öffentlich 
 

 

Titel: Benennung einer Straße in der Hansestadt Stralsund 
 
 

Federführung:  60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün  Datum: 22.08.2017 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Bogusch, Stephan 
Hundt, Michael 
Pergande, Claus 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 18.09.2017  
Ausschuss für Bau, Umwelt und 
Stadtentwicklung 

05.10.2017  

Ausschuss für Bildung, 
Hochschule, Kultur und Sport 

10.10.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt  
Im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund ist eine neue Gemeindestraße zu benennen. 
 
Im Rahmen der Erschließung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 64 der 
Hansestadt Stralsund „Wohngebiet nördlich der Studentensiedlung Holzhausen“ soll eine 
Straße einen Straßennamen erhalten. Im beiliegenden Lageplan (Anlage 1) ist der Verlauf 
der Straße grafisch dargestellt. Die Begründung für die Straßenbenennung ist in der Anlage 
2 der Vorlage beigefügt.  
  
 
Lösungsvorschlag: 
Es wird vorgeschlagen, die betreffende Straße wie folgt zu benennen: 
„Wilhelm-Brücke-Ring“. 
 
Wilhelm Brücke wurde am 4. März 1800 in Stralsund geboren und verstarb am 1. April 1874 
in Berlin. Er war Goldschmied und ein berühmter Maler. 
 
 
Alternativen: 
Die Straße erhält einen anderen Straßennamen.  
 
Beschlussvorschlag: Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
Die zu benennende Straße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 64 „Wohngebiet 
nördlich der Studentensiedlung Holzhausen“ wird nach Maßgabe des anliegenden 
Lageplans wie folgt benannt: „Wilhelm-Brücke-Ring“.   
 
Finanzierung: 
Die anfallenden Kosten für die Straßenbenennungsschilder im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 64 der Hansestadt Stralsund trägt die 

TOP Ö  3.2TOP Ö  3.2
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Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH (LEG). 
  
 
 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
Veranlassen der öffentlichen Bekanntmachung des neuen Straßennamens nach Rechtskraft 
des Beschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 
Amt für Planung und Bau, Abt. Straßen und Stadtgrün  
 
 
Anlage 1 Lageplan 
Anlage 2 Begründung für die Straßenbenennung 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Begründung für die Straßenbenennung „Wilhelm-Brücke-Ring“ im Gebiet Bebauungsplan  

Nr. 64 (Wohngebiet nördlich der Studentensiedlung Holzhausen) 

 

Wilhelm Brücke (eigentlich Johann Wilhelm Brücke) wurde am 4. März 1800 in Stralsund in 

dem mittelalterlichen Giebelhaus Mühlenstraße Nr. 3, das nach einer umfassenden 

Sanierung seit 1979 als sogenanntes Dielenhaus durch die Stadt für Ausstellungen genutzt 

wird, geboren. Er war der fünfte von sieben Söhnen des Goldschmiedemeisters Johann 

Gottfried Brücke (1763 - 1812) und seiner Ehefrau Anna Barbara geb. Bohl (1762 - 1827). 

Nach dem Ableben des Vaters führte die Mutter mit Unterstützung des ältesten Sohnes die 

Werkstatt weiter. Mit den zum Teil noch unmündigen Kindern war die finanzielle Not jedoch 

häufig recht groß, so dass Anna Barbara Brücke immer wieder Geld leihen musste. Fünfzehn 

Jahre hielt sie das Familienunternehmen noch über Wasser. Nach dem Tod von Anna 

Barbara Brücke kam aber das unvermeidliche Aus. Johann Christian Brücke (1788 - 1850) 

meldete Konkurs an. Ihm gelang es wenigstens, das väterliche Haus in der damaligen 

Breitschmiedstraße (ab 1869 Mühlenstraße) zu retten, das er am 5. März 1829 für 1830 

Reichstaler erwarb. Johann Christian Brücke sattelte um und arbeitete bis zu seinem Tod als 

Zahnarzt, ein Beruf, der damals durchaus als Kunst verstanden wurde.  

Wilhelm Brücke begann mit fünfzehn Jahren eine Lehre als Goldschmied. Er widmete sich in 

der Lehrzeit aber schon mehr dem Malen. Bereits 1820 sind in einem Ausstellungskatalog 

der Berliner Kunstakademie erste Werke von ihm aufgeführt. Von 1820 bis 1824 studierte 

Wilhelm Brücke an der Kunstakademie in Berlin. Die Stadt Stralsund unterstützte das 

Studium mit einem Stipendium. Ein entsprechendes Gesuch an den Rat der Stadt und ein 

Gutachten von Johann Gottfried Schadow, der Brücke Talent bescheinigte, sind überliefert. 

Der für jeden Künstler in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unabdingbare 

Italienaufenthalt begann im Jahre 1829. Die Jahre in Rom waren sicherlich von 

entscheidender Bedeutung für die künstlerische Entwicklung Brückes. Nach fünf Jahren 

kehrte er an die Spree zurück und wurde am 7. Januar 1835 wirkliches Mitglied des Berliner 

Künstlervereins. Seine Beziehungen zur Vaterstadt blieben eng, wohnten doch in der 

Hansestadt mit Zahnarzt Johann Christian Brücke und Porträtmaler und Zahnarzt Johann 

Sven Gustav Brücke (1802 - 1874) zwei Brüder. Auf der ersten Kunstausstellung des im Jahre 

1841 in Stralsund gegründeten Kunstvereins für Neuvorpommern und Rügen, die in den 

Räumen der Brauerkompanie in der Heilgeiststraße Nr. 76 stattfand, hingen natürlich 

Gemälde von Wilhelm Brücke. Als Landschafts- und Architekturmaler genoss Wilhelm 

Brücke, der in seinem Schaffen italienische Motive und Berliner Stadtbilder bevorzugte, sehr 

bald ein hohes Ansehen. Seine Gemälde schmückten immerhin die Wände des Berliner 

Stadtschlosses. Wilhelm Brücke verstarb am 1. April 1874 in Berlin. Sein Ruf als großer 

Künstler blieb einige Jahrzehnte erhalten. Auf der Berliner Jahrhundertausstellung im Jahre 

1906 wurden drei seiner Gemälde (Parade vor dem Palais Kaiser Friedrichs, Berliner Schloss 

und Zeughaus) gezeigt. Heute hängen Gemälde von Wilhelm Brücke, die durch ihre rötliche 
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Farbgebung leicht zu erkennen sind, u. a. im Märkischen Museum in Berlin und im 

Niedersächsischen Landesmuseum Hannover. Das Stralsund Museum besitzt vier Bilder.  

Und noch etwas am Rande: Bruder Johann Gottfried Brücke (1796 - 1873) wurde ebenfalls 

ein berühmter Maler. Dessen Sohn Ernst Wilhelm, der seine Kinderjahre in Stralsund 

verbrachte, war Professor für Psychologie in Wien und Lehrer von Sigmund Freud. Er 

vermachte seine Bibliothek der Stadt Stralsund. Hans Brücke, ein Nachfahre des Professors, 

lebt und arbeitet in Linz. Von Beruf ist er Zahnarzt und Kieferchirurg. 

 

Dr. Andreas Neumerkel  
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